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Monaten eine vollständige Arbeit von Abänderungen
der Verfassungsakte ist übergeben worden, ohne alles
Bedenken aus derselbe» irgend einer oder mehrere ein-
zelne Theile ausgehobcn, dieselben besonders beraihen
und von Euch beschlossen werden; Eure Commis-
sion findet sogar, es müsse dieß geschehen, wenn
Ihr mit Wirksamkeit und mit Aussicht Euren und den
Wünschen der Nation so bald möglich zu entsprechen,
«rbeiten wollt.

Eure Commiilion schlägt Euch darum erstens vor,
«!s Grundsatz anzunehmen, Ihr wollet die Abändern»-
gen der-vcrscissedncn Theile, Abschnitte oder Artikel
der Constitution (nach Beschaffenheit der Umstände)
einzeln berathe», »ud Eure Beschlüsse darüber zu eben
so vielen einzelnen Resolutionen für den grossen Rath
machen; damit jedoch dabei »ie die nöthige .öinsicht
5iif das Ganze, durch irgend eine Art von ttebereiluna
vernachlaßigr werde, so bestimmet, daß Ihr über
keine einzelne Constumionsabänderung Eure Berathung er-
offnen werdet, bis Euch dazu entweder von Eurer Revisions-
tommWon der bestimmte Vorschlag ist gemacht, oder
von einer besonders darüber zu ernennenden Commission
ein Gutachten ist vorgelegt worden.

Wollet Ihr diesen ersten Vorschlag Eurer Com-
misston annehmen, so ist gar nicht zu zweifeln, daß

Ihr mehr als eins Abänderungsresolution, über die
seit dem ersten Tag der Bekanntmachung der Constitu-
lion nur eine Stimme waltete, sehr bald nxrdct ge-
faßt haben. — Und nun entsteht die grosse Frage:
was soll mit diesen Eustn.Beschlüssen geschehen?
sollen sie nach der buchstäblichen Auslegung, die man
dem lap. Art. der Constitution geben kann, L Jahre
in Eurer Kanzlei liegen, und bernaeh von Euch zum
zweitenmal berathen worden, ehe der grosse Rath da-
von Kenntniß erhält? oder sollte man nicht vielmehr
dem verworrenen, und wahrlich durch seine bnchstäb-
licht Auslegung an Verstand nicht gewinnenden Artikel,
eine vernünftigere Auslegung geben? so neinlich, daß
der Sinn des Artikels dahin gienge: es sollen die Con-
stitntionsabändcnmgen zweimal, mit einem Zwischen-
ramn von â Jahren von beiden Rächen berathen und
beschlossen werden. Somit würden Eure zu fassenden
einzelnen Abänderungsrcsolutioncn sogleich dem grossen
Räch mitgetheilt.

B. R. Wir wollen alle die Constitution handha-
ben; die Verletzung derselben würde uns ins Reich
der Wlükühr stürzen, welche? viel schlimmer ist, als
eine schlimme Vcchass'mg; aber wir wollen im Ernst
uns mit der Verbesserung der Constitution beschäftigen-K
w'" wollen dem Volk beweist», daß wir das thun. —
Wir sollen meist vergessen, B. R., daß in den ersten
Tagen unsers Ziisammemrittes, in beiden Räthen aufs
feierlichste wn vorzüglichen M rgiiedcrn dw unter uns
fitzen, die Erklärung gclhan ward, der eilste Abschnitt

der Constitution, der alle Abänderungen innert s Iah-
reu unmöglich macht, müsse, nach dem Wunsche, un-
srcr ComnulteutttZ, sobald es die Umstände einiger-
Massen erlauben, abgeändert werden. — Die Nation
hat diesen lauten Erklärungen damals Beifall gegeben,
und sie erwartet, daß Ihr ihnen uum gemäß handelt.

Eure Commission beschränkt sich heute darauf,
Euch sechs verschiedene Abänderungsvorschläge der Con-
stitution au.uacbcn, mit denen Ihr Euch zunächst,
successiv m eben so viel besondern Berathungen de-

schäftigcu möchtet.
Der erste Vorschlag betrifft die Aus-Messung des

blinden Looses von den constittiiioncllcn Wahlen — ein-
zig mit Ausnahme der Fälle, wo durch das Loos
entsthstden wird, welchem der beiden Räthe bei einer

ibcoorsteheuden Wabi der Vorschlag, und welchem die

cn liebe Wahl zukommen soll. Hicbei ist es also zu-
nä mst um Abänderung der Art. eist und der Confti»
Uiltmi zu thun.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ucà die Grundsätze der helvetischen Couch-
runon, luit Olüstcht auf den Bericht,
weichen dleRevistMlöeoinmisswn der Con-
chtiît'on den 8. Januar 1.59 Vvr dem
Seual abgelegt hat.

1.

Das Gutachten der Commission enthält 26 Haust-
Krnndsäsc, da wir nun glauben, den, es gebe noch
mehre"? Grundsätze, ant d-c sich eine Constitution grün-
den soll, so nehmen wir die Freiheit, einige Vemer-
klingcu über diestn so wichtigenMd ui'.stceilig gründlichen
.Bericht zu maeben.

Der erste Artiekel des Berichts ist folgender:
„Die Menschen treten in bürgerliche. Gesellschaften

„zusammen, um mil Vercimg mu ihres Widens und
„ihrer Kräne ihre natürlichen 'Rechte durch bürgerliche
„und velitischc Rechte zu sichern.".

Nach diesem sell d,r Zweck der bürgerlichen Ge-
sellschast sevn: die Erhaltung der naiurlichen Rechte
durch vüraerlichen und po itisthen Rechte.

Unstreitig ist dieses ein vorzüglicher Zweck der bür-
gcr.ichen Gesellschaft, aber uichr der einzige. Wenn
wir uns den nach'lieben Zuband denken, so w rdcn
wir erstens finden, dales in dcmstlben weder bügcr-
liehe, noel, poitt'stbe Rechte gdben kann, und zweitens,
daß auch die n.uurlichen Reckst in dickem Zustand nicht
gefiebert sind; denn da z. B. e n andrer, der auch
in dem natürlichen Zustand sich befindet, mebr pbist»
schc Kräfte besitzen und mich vermittelst., derftlben a:r
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meinen natürlichen Rechten, an meiner Person, an
incmcin Leibe schädigen kann, so habe ich keinen, der

mich bei meinen natürlichen Rechten schütze. Also
scheint der natürliche Zustand zugleich der Zustand der
Anarchie zu seyn.

Da min die Menschen aus diesem natürlichen Zu-
stand, welcher wahrscheinlich mei.ens der Zustand der

Anarchie wirklich war, in die bürgerliche Gesellschaft

getreten sind und wenn sie diese Gesellschaft ver-ussen,
wahrscheinlich wieder in den Zustand der Anarchic zu-

rüksän wurden, so ist es sehr natürlich da,! auch
der Staatsmann selbst, die Sichersteuung der uaGr-
lichen Rechte durch politische und vurgeruche, osi sue

den ersten Zeek der bürgerlichen Gesell,chasi zu yauui
m Versuchung geräth.

Der erstt oder nächste Zweck mag er sey»; aber

der einzige oder wichtigste ist er nicht. Es giebt deren

noch mehrere und wichtigere.
Wenn ich m die bürgerliche Gesellschaft trete, so

ist es mir nicht genug daß mein Muvurgcr, der mim
an meinem Eigenthum, oder gar an umnem Luv schä-

dlgt, dafür von der Obrigkeit gestraft werde. Dies tst

mir nicht genug, sondern ich wünsche zugleich, „daß
„mein Mitbürger auch den Willen habe, mem Eigen-
„thum und men, Vermögen unbeschädigt zu lassen." Es
ist mir nicht genug, daß mein Mitbürger bloß aus
Furcht der Gesetze mich nicht verletze, wo c? die

nahe Strafe vor Augen siehet; sondern ich wünsche zu-

gleich, daß er aus Pflicht begriff und Pflicht-
gem'i hl meine Rechte unangetastet lasse. Es ist mir
nicht genug, daß mem Mitbürger sich bloß solcher Schclt-
Worte gegen mich enthalte, welche die Obrigkeit bestraft;
sonder» ich wünsche zugleich, daß er mich auch nicht
durch zweideutige Worte, welche kein Gcsez verbieten

und kcme Obrigkeit bestrafen kann zu schädigen
suche. Es ist mir nicht genug, daß mein Mttbür-
ger, wenn er mich in Gefahr und Bcdrängiuß siehet,

sich bloß aufsein Recht beruft, mir zu helfen, oder

nicht zu helfen; sondern ich wünsche zugleich, daß er

sich auch zu meiner Rettung vervflichiel fühle.
Kurz, ich wünsche, daß mem Mitbürger ein gestttctcr,

cm tugendhafter Mensch sey, der aus Pflichtdegriss und
Pflichtgefühl handelt, der um des Guten weiten das
Gute thut. Wenn ich also m die burgerlime Gesell-

seraft trete, so will ich auch zugleich die Morali-
tat dieser Gesellschaft. Würde ich knie Mm
ralitär bei ihr zu sinicn glauben, so würde e. mied

nicht aclüstcn, ein Gi-cd derselben zu werden. Also ist

es ein HaupNweck der bürgerlichen Gesellschaft, daß

fur die Erhaltung der Moralität gcsorgct wer-ì (Aus
die,cm Gruichsaz lassen sich dann diejenigen Gesetze ab-

leiten, weiche Veranstaltungen sür die Mvranial so-

dcrn.
»Die Erhaltung der Moralität ist alis auch MI

„Zweck und unstreitig der atterwichtigste Zweck der
„bürgerlichen Gesellschaft."

Ist mm die Moramäi auch für die bürgerliche Ge-
scllschaft etwas Nuzliches, Nothwendiges und Gutes,
so folget offenbar, daß mau sich nicht damit begnü-
gen müsse, dieses Gute m seinem gegenwärtigen Zu-
lland oder Grad zu lassen sonder» daß mau suchen
muffe, dasselbe i nun erMl zu vermehren. Also ist nicht
bloß die Moralität überhaupt, sondern auch zugleich
ihre Veredlung, Vervollkommnung em Zweck der bür-
geblichen Gesellschaft.

Dieser Beweis läßt sich auch auf andere Weise
führen, nämlich: aus der Perfectivilität ocr menschli-
chcn Seele, da jeder Mensch immer grösserer Vervvll-
kommnung empfänglich und eS demnach seine Wicht
ist an seiner Vervollkommnung zu arbeiten, so ist cS

nicht minder die Pßicht der Gesellschaft, welche ja eben
aus Mfettibicu Wesen besteht, die Vervollkommnung
der Individuen zu einem Hauptzirftck ihrer Vereint-
gung zu machen.

Man muß also die Moralität nicht bloß auf ihrer
gegenwärtigen Scuse zu erhalten, sondern sie auf eine
hvyere z» bringen suchen.

Hier haben wir demnach einen zweiten Zweck der
bürgerlichen Gesellschaft: „Die Erhöhung, die Vercd-
„lung, Vervollkommnung der Moralität."

Der Beucht der Revision sagt zwar: (Artik.20.)
die bürgerliche Gesellschaft sorget für öffentlichen Unter-
richt. — Allein man konnte dieses etwa nur auf Ms
Intellektuelle beziehen.

Es ist unsers Bedünkens nothwendig, daß dieser
Gnmtsaz, nach welchem die Erhaltung und Veroott-
kommnung der Moralität ein Zweck der bürgerlichen
Gesellschaft seyn soll, der Consulution ausdrükttch vor-
aus geschikl werde; denn die Erhaltung der Moralität
fvdcrt viele Gesetze. Wenn nun z. B. der Gesetzgeber
beschließen würde, die Schcnkhäuser sotten Abends um
s Uhr geschlossen seyn, so werden vielleicht die iSchenk-
Wirthe einwerfen: sie können ihr Eigenthum zu jeder
Stunde verkauft» ; werden die Gränzen der Gesetzge-
bung als überschritt:» ausichreien. Also ist anch hier
nothwensig, daß der Grundsatz cingerükt und vom Volk
anerkannt werde. Es heißt wohl i» der Consul rion,
(Art. G., der Bürger will mir die moralische
Veredlung des menschlichen Geschlechts. Allein so aus-
gedrükt bleiben diese Wvm nur eine Vermchmunz.
.Es sollte vielmehr keinen: die bürgerliche G c se ill-
seh a s t will die moral.Veredlung des inenschl Geschlechts.

Das menschliche Geschlecht ist auch einer höher»
Ausbildung des Verstandes fähig; Künste und Wissen-
sehafttn können bei ihm wohl gcdeicn; man erblick
die höchste Stuft der Vervollkommnung, zu weicher
sich daS menschliche Geschieht erheben kann, noch nicht.
Um nun m Künsten und Wissenschaften Forlschritte zu
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machen, bedarf es durchaus einer bürgerlichen Gesell-
schast; in dein Stand der Natur wird die Gclehrsam-l
keit keinen hohen Gipfel erreichen. In der bürgerst-
chcn Gesellschaft hingegen, kann man die Kräfte zu-^
sammensetzen und in den Künsten und Wissenschaften
Dinge hervorbringen, an denen die Bemühungen ei-
Niger Wenigen ganz gewiß und immer gescheitert
Härten. Die Sitten werden alsdenn sanfter; die Ge-
fühle menschlicher; der Gemeingnst wird belebt, und
also entfernen sich die Menschen immer mehr von dem
Stand der Wildheit. Wenn demnach die Menschen
in eine Gesclstchaft zusammen treten, so geschiehet es
unstreitig auch darum, damit sie einander zur Aus-
bildung ihres Verstandes behilflich seven, welches in
dein natürlichen Zustand bei weitem nicht in den, glci-
chen Grad möglich wäre.

Also ist auch die intcllckruclle Vcrvoll-
kommung cin Zwek, und zwar cm wesentlicher Zwck
der bürgerlichen Gesellschaft.

Wenn der Bericht der Revisionscommission sagt:
Die bürgerliche Gesellschaft sorget für öffentlichen Un-
tcrricht, so scheint uns dieses nicht stark genug. Anet,
die allen Regierungen sorgten für öffentlichen Unter-
richt; allein man ist mit ihrem Sorgen nicht zuftic-
den; es sollte mit dem Unterricht nicht auf dem Giri-
chcn bleiben, es sollte mehr gethan werden. Darum
würde unsers Bedünkcns dieser Grundsaz besser ausgc-
drükt durch folgende oder ähnliche Worte: Die bür-
gerliche Gesellschaft sorgt für die AnsbiU
dung des Verstandes, für das Fortschrci-
ten in Künsten und Wissenschaften. Der
Grundsaz sollte mit diesen oder ähnlicheu Worten aus-
gcdrükt werden; denn wenn es unterbleibt, und der
Gcsezgcber nachher wissenschaftliche Anstalten beschließt,
«n welche das Volk zahlen soll, so wird der große
Hause solche Verfügungen für Eingriffe in die Freiheit
halten. Also ist es nothwendig, daß der Grundsa-
aufgestellt und vom Volk anerkannt werde.

Roch ein anderer Zwek der bürgerlichen Geftllschas!
scheinet atterdmgs nothwendig zu fern; sollten wir bei'-
selben auch gleich noch in keiner Constitution unter den
Grundsätzen ansgedrnkt finden.

Ein Volk, z. B., welches in eine bürgerliche Gc>
Mschaft zusammen getrewn ist, bewohnet ein von Na-
tur eben nicht sehr fruchtbares Land; die An-achl der
Einwohner vermehrt sich von Jahr zu Jat r; dcc Nah
tungczu cige hingegen sind nicht gar viele. Entweder
muß mit der Zeit ein Theil der Einwohner ausivan-
dem, oder,, wofern sie in dem Land wohnen, dürftig
leben, oder man muß aiG ncuc Nabrunaszweige den-
ken. Nun würde die Han del schast cm solcher Zw.ia
seyn; jenes Land wäre nach seiner Lage auch" zum
Transithandcl bequem; allem es wären kostbare Land
ßraßcn und Kanäle nöthig, um die Communication

zu erleichtern und viele für die Einwogt',cr uiientbchrli-
che Waaren wohlftilcr durch das Land, oder in dein
Land selbst von einem Orte zum andern, zu drmacn.
Durch tieft.Landstraßen und Kanäle würde die Land,
ldütthschafr befördert, indem man verschiedene Dungar-
ten weiter im Lande verbreiten könnte, und noch man-
cher andere wesentliche Vortheil würde erzwekt. Allein
jene Landstraßen und Kanäle zu ziehen, würde beträcht-
liehe Summen fodern; das jeztlcbende Menschengeschlecht
müßte mehr ökonomische Kräften anwenden, als es selbst
ökonomischen Nutzen zu crwancii hätte. Sollen mm
der Obrigkeit die Hände gebunden und fie gezwungen
seyn, jene so nothwendigen Anstalten zu untcrlaßc» l
Soll die Obrigkeit in der fatalen Lage seyn, zusehen
zu müssen, wie das anwachsende Volk allmähiig in
einen engern Nahrungskreis eingeschränkt und zulezt in
den Zustand des wirklichen Mangels oder in die Noth-
weudigkm der Auswanderung gcsezt wird!

Deßwegen muß noch cm neuer besonderer Zwck
der bürgerlichen Gesellschaft seyn, nämlich solche An-
stalten zu treffen, welche zwar von dem gegenwärtigen
Geschlecht größere Aufopferungen fodern, als dieses Gc-
schlecht Nutzen zieht, welche aber den künftigen Gc-
schlechtem weit aus niedrere Vortheile gcwährcn, als
sie dem gegenwärtigen Geschlecht Schaden bringen.

Also ist „die Beförderung des Wohls der Nachwelt

„ auch mit cincr erweichen Aufopferung von Seilen des

„jetzigen Menschengeschlechts,, ciiz »euer besonderer,
schöner und edler Zwck der bürgerlichen Gesellschaft.

Wenn wir nun dieses alles zusammen fassen, so

so würde der erste Grundsaz der Constilutwn ungefähr
so -amen:

Die Menschen tute» in bürgerliche Gesellschaft
zusammen.

„ >) Um mit Vereinigung ihres Willens und ihrer
„Kräfte ihre natürliche Richte durch bürgerliche und po-
»litischc Rechte zu sichern.,,

„ o) Um die Moralität zu erhalten und zu veredeln.,,

„ H Um in dem Intellect netten, in Künsten und Wist
» ftnscliaftcn Fortschritte zu machen.

„ 4) Um mit vereinigten Kräften und auch mit

„ Auftpftnmgcn von Seiten des jetzigen Menschenge-

„ sch cchts dcr Nachivelr größere Vortheile zu verfch ssf'n.,,
Wie viel schöner und edler find tiefe drei s«Mi»

Zwecke als der erste! Der erste beruhet zum Theil auf
Eigenliebe, oder höchstens auf Selbstliebe; die lcztcrn
hingegen auf a> gemeiner Menschenliebe; e er erste Zwek
siehet um auf das Nähere, die drei .czt..n hingegen
auflas Entferntere; der erste mehr auf das Physische,
die drei legte: n mehr auf das Geistige, der erste will
nur cuie Sicherstcllung (nämlich der natürlichen Rechte
dmch bürgerliche und velitische) will also ein Behar-
ren m dem gl ichen Zustand; cm Stillcstchen; die drei
leztern hingegen wollen ein unaufhörliches Fortschreiten,
eine beständige Vervollkommung.
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